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Es ist also festzuhalten, dass der Europäische 

Staatsanwalt zwar nun schriftlich fixiert wurde, der 

Verfassungsentwurf aber sehr hohe prozedurale 

Hürden aufstellt, die eine zügige Implementierung 

eher unwahrscheinlich erscheinen lassen.  

 

[Anmerkung die folgenden Zeilen 10-15 sind nicht 

Teil des Plagiats] 

Dies liegt an der Kannvorschrift und dem 

Einstimmigkeitsprinzip in Art. III-175 Abs. 1 VerfE. 

Michaele Schreyer339 kommentierte auf einer 

Veranstaltung340 diese Bestimmung wie folgt :" Der 

Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem 

Dach". 

Der Verfassungsentwurf stellt hier aber sehr hohe 

prozedurale Hürden auf, die eine zügige 

Implementierung dieser Option als eher 

unwahrscheinlich erscheinen lassen. 

340 Diskussionsveranstaltung, Der Europäische Finanz-

staatsanwalt - eine Notwendigkeit, 

Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der Europä-

ischen Union, 18.09.2003. 

 

Anmerkungen: 

Zusätzliches Beispiel 18.11.2020 für die Universität Regensburg, die nur Plagiate in der Einleitung bis Seite 7 

gefunden haben will. Klare inhaltliche Übernahme ohne Quellenangabe! Klares Plagiat! 

 

Quelle ist im Literaturverzeichnis vorhanden aber nicht hier zitiert, obwohl von dort entnommen:  

 

Gleß Sabine/Grote Rainer/Heine Günter, Justitielle Einbindung und Kontrolle von Europol durch Eurojust, 

Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht, Gutachten erstattet im Auftrag des Bun-

desministeriums für Justiz, 30. April 2004. 

 

 


